


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 201
– Rheydter Straße/Eselspfad –

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 12.11.1983 Es gilt die BauNVO 1977

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

Die gemäß § 3 (3) der BauNVO vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (6) 1 derselben Verordnung 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

In den 1- und 2-geschossig ausgewiesenen WR-Gebieten sind gemäß § 3 (4) der BauNVO nur 
Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig.

Die gemäß § 4 (3) Nr. 4-6 der BauNVO vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 (6) 1 derselben 
Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Im WA-Gebiet sind gemäß § 1 (4) 1 der BauNVO 
im Erdgeschoß nur die gemäß § 4 (2) 2 vorgesehenen Nutzungsarten zulässig.

In den WR-Gebieten sind gemäß § 21 a (2) der BauNVO die Flächenanteile der Garagen außerhalb 
der Baugrundstücke der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 (3) hinzuzurechnen. Nebenanlagen 
gemäß § 14 (1) der BauNVO sind nicht zulässig.

Gemäß § 1 (4) 1 BauNVO sind in den Sondergebieten nur Friedhofsgewerbe zulässig, soweit die 
Lärmgrenzwerte von 50 dB (A) tags und 35 dB (A) nachts im reinen Wohngebiet nicht überschritten 
werden (für allgemeines Wohngebiet gelten die Werte von 55 dB (A) tag und 45 dB (A) nachts.

Garagen und Stellplätze sind nur auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen oder innerhalb 
der überbaubaren Flächen zugelassen.

In den an die Rheydter Straße angrenzenden WR-Flächen ist gemäß § 22 (4) der BauNVO eine be-
sondere Bauweise (b) ausgewiesen. Die Gebäude können als Winkel-, U- und Innenhofhäusern mit 
Grenzbebauung bis zu 3 Seiten errichtet werden. Entlang den Grenzen gegen die Nachbargrund-
stücke und die Verkehrsflächen ist entsprechend der Forderung des § 17 (2) der BauNVO durch 
geeignete Maßnahmen der Einblick in den Gartenhof zu verhindern. Die im Plan als "Art der Einfrie-
digung" gekennzeichneten Flächen sind in jedem Fall als Vorgartenfläche beizuhalten; die erforderli-
chen Sichtschutzmaßnahmen sind auf bzw. hinter der Baugrenze zu errichten. Die im östlichen Teil 
des Wohngebietes an die Fläche für Friedhofserwerbsgärtnerei angrenzende 1-geschossige Wohn-
bebauung mit einer besonderen Bauweise muß zur Erreichung einer geschlossenen Anlage in Fort-
setzung des festgesetzten Lärmschutzwalles auf der Ost- und Südseite eine Hauswand oder minde-
stens 2,50 m hohe Mauer als Sicht- oder Lärmschutz erhalten.

Die in den Sondergebieten zwischen den überbaubaren Flächen und der Rheydter Straße vorge-
sehenen Ausstellungsflächen sind mindestens zu 1/3 dieser Flächen mit Sträuchern und Bäumen zu 
bepflanzen.

Lärmschutz

Die im Plan gekennzeichneten Flächen werden wegen des von der Eisenbahnlinie, dem Konrad-
Adenauer-Ring, der Rheydter Straße und der Autobahn ausgehenden Verkehrslärms gemäß § 9 (1) 
24 BbauG als Fläche für besondere Vorkehrungen zum Schutze vor Lärmbelästigungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes festgesetzt.

Folgender passiver Lärmschutz wird festgesetzt:

1. An der 8-geschossigen Bebauung sind ab dem 2. Obergeschoß für die zur Eisenbahnlinie 
liegenden Fassaden Fenster der Schallschutzklasse 3 und an der östlichen und westlichen 
Fassade ab dem 3. Obergeschoß Fenster der Schallschutzklasse 2 vorgeschrieben.



2. An den Häusern Rheydter Straße 190 und 192 sind für die zur Rheydter Straße liegenden 
Fassaden im Erdgeschoß Fenster der Schallschutzklasse 1 und im Dachgeschoß Fenster 
der Schallschutzklasse 2 festgesetzt.

Für die zur Erschließungsstraße liegenden Fassaden sind für die Häuser Rheydter Straße 
190 und 188 im Dachgeschoß Fenster der Schallschutzklasse 2 und im Erdgeschoß Fenster 
der Schallschutzklasse 2 für das Haus Rheydter Straße 190 vorgeschrieben.

3. Für die Bebauung östlich der Erschließungsstraße im Kreuzungsbereich Rheydter Straße / 
Konrad-Adenauer-Ring sind für alle Fassaden Fenster der Schallschutzklasse 2 festgesetzt.

In Verbindung mit dem Einbau von Schallschutzfenstern ist für alle Schlafräume eine 
mechanische Be- und Entlüftung bei geschlossenem Fenster erforderlich.

In den Aufenthaltsräumen von Gebäuden dürfen die Anhaltswerte für Innengeräuschpegel 
der VDI-Richtlinie 2719 –Ausgabe Oktober 1973 – nicht überschritten werden.

* Lärmschutz:
Für die geplante 4-geschossige Bebauung auf den Flurstücken Nrn. 10, 11 und 523 der Flur 
39 in der Gemarkung Neuss wird für die Nordfassade der Einbau von Schallschutzfenster 
der Klasse II vorgeschrieben.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Um ein gestalterisch befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 103 (3) der Bauord-
nung Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 15.7.1976 (GV NW S. 264) in Verbindung mit § 9 (4) 
BBauG und § 4 der 1. Durchführungsverordnung zum BBauG vom 29.11.1960 (GV NW S. 433) in der 
Fassung der Verordnung vom 21.4.1970 (GV NW S. 229) folgende bauordnungsrechtliche (gestalteri-
sche) Festsetzungen Bestandteil des Bebauungsplanes:

Außenwände

Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau- oder Ziegelverblendbauweise, rot bis braun auszufüh-
ren. Bei einheitlicher Ausführung im gesamten geplanten Wohnbereich ist Kalksandstein-Mauerwerk 
gestattet. Die Verwendung von Kalksandstein-Mauerwerk für Teilbereiche ist nur als Ausnahme und 
nur für städtebaulich zusammengehörende Baugruppen gestattet.

Einzelne

andersartige Fassadenteile in Beton, Schiefer, Putz oder Holz sind erlaubt, wenn sie sich dem Bau-
körper gestalterisch einordnen.

Dächer

Dachaufbauten und Drempel sowie Dacheinschnitte sind nicht zulässig. Bei Giebelständiger Reihen-
hausbebauung ist jedoch ausnahmsweise gruppenweise einheitlich ein Drempel bis 0,60 m Höhe 
zulässig.

Garagen

Die im Plan ausgewiesenen Garagengruppen (2 und mehr Einheiten) sind in Ziegelrohbau- oder Zie-
gelverblendbauweise mit Flachdach zu errichten. Die Verwendung von Kalksandstein-Mauerwerk für 
Teilbereiche ist nur * für städtebaulich zusammengehörende Baugruppen gestattet. Weiterhin gelten 
folgende Festsetzungen:

Außenmaße 3,00 x 6,00 m
Pfeilerbreite 62,5 cm, am Ende 3,15 cm
Höhe des Mauerwerks 212,5 cm = Türhöhe
Sockelhöhe =
Oberkante Fußboden: mind. 10 cm über Straßenhöhe
Umlaufender Sichtbetonbalken 32,5 cm einheitlich gestrichen
Sichtblende des Abdeckbleches Höhe 7 cm
Dachentwässerung innen
Tore in Konstruktion, Material und Anstrich einheitlich



Abweichungen von den angegebenen Maßen und die Verwendung von Fertigbauteilen sind nur grup-
penweise einheitlich als Ausnahme zulässig.

Einfriedigungen

Die im Plan als "Art der Einfriedigung" gekennzeichneten Flächen sind zur öffentlichen Verkehrsfläche 
hin nur durch einen Rasenkantstein zu begrenzen.

Straßenseitige Einfriedigung: Waldlattenzaun max. 0,80 m hoch, * außerdem sind Mauern 0,80 m 
hoch zulässig.

Rückwärtige und seitliche Einfriedigung zwischen Hausgärten und zu Grünflächen: Maschendraht 
max. 0,80 m hoch, * außerdem sind Holzzäune 0,80 m hoch zulässig.

Sonstige Einfriedigungen: Zur Schließung der Garagenhöfe sowie von kurzen Lücken zwischen 
Wohngebäuden bzw. Wohngebäuden und Garagen sind Einfriedigungen bis 2,00 m Höhe in Holz-
konstruktion oder als Mauern zulässig.

Ausnahmsweise sind Einfriedigungen als Mauern bis 3,00 m Höhe zulässig, wenn dies zur Gewähr-
leistung eines ausreichenden Lärmschutzes erforderlich ist.

Terrassen - Trennwände sind bis zu 3,00 m Länge und bis zu 2,00 m Höhe zulässig und gruppen-
weise einheitlich in Holzkonstruktion oder Mauerwerkscheibe zu erstellen.

Vermerk:

Der Planbereich liegt in der Wasserschutzzone III A des Wasserwerks Broichhof.

* Die aufgrund der Verfügung des Ratsbeschlusses vom 24.9.1982 geänderten Festsetzungen 
wurden in den Text eingearbeitet.




